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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

29.08.1996 

Geschäftszahl 

96/06/0131 

Rechtssatz 

Es besteht keine Bestimmung, wonach andere EU-Bürger im Gegensatz zu österreichischen Staatsangehörigen 
eine Änderung des Verwendungszweckes baubehördlich genehmigt erhielten, die dem Inhalt eines 
Flächenwidmungsplanes widerspricht (hier betreffend § 23 Abs 1 lit h Vlbg BauG 1972 und § 31 Abs 2 Vlbg 
BauG 1972). 


